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AndocideuDl

In der Mysterienrede zählt Andokidee die verschiedenen
Anzeigen auf, die nach dem Hermakopidenfrevel ergingen. An
vierter Stelle erscheint die des Lydus. Er hatte mitgetbeilt, im
Hause seines Herrn Pherekles seien Mysterien gefeiert wOl'den,
die Theilnellmer hatte er angegeben, darunter den Vater des
Andokides. Darauf hatte Speusippos als Rathsmann .sie alle
fangen gesetzt. Durell Stellung von Bürgen hatte sich indessen
des Aridokides Vater die Freiheit verschafft, gegen Speusippos
einen Prozess gegen Ungesetzliohkeit angestrengt, und den Pro
zess glänzend gewonnen. Nooh nicht zweihundert Stimmen waren
dem Spemdpp08 zugefallen. Was folgt, muss ioh wörtlich hin
setzen § 17/18: 0 be 'liEtO'a<;; Kat bEO/lEVO<;; /-IE1Val TOV m1TEpa
e:rw Tiv J-laAIO'Ta, eim be .Kat 01 UAAO! O'U"(TEVEt<;;. Kai /-101 KaAEI
KakAtav Kat 1:TElpaVOV, KUAEI bE Kat Q>lAI'li'liOV Kai >AAetmTrOV'
OOTOI rap EiO'IV >AKOU/l€VOU Kat AUTOKpaTOpo<;; O'u"(TEvel<;;, 0'1 ElpU
TOV t'li\ TlJ AuboO /lI1VUO'El' TOU Ilev abEAlplbou<;; EO'T1V AUTO
KP<lTWP, TOU be BEtO<;; ,AKOUJ-lEV6<;;. ol<,;; 'lipOO'nKEI /lIO'E1V /l€V
TOV tEEMO'avm EKEtVOU<;;, €iMval b€ /-IaA10'Ta ~)I' OVTlv<x EqJUTOV.
BAE'li€T€ Ei<,; TOUTOU<;; Kat /lapTUpEtTE Ei aAI16tj AErW.

Die Aufforderung des letzten Satzes ist an die Zeugen ge
richtet, deren Vernehmung nunmehr folgt. Aus der Zusammen
fassung, mit der der Redner im § 19 das Wort wieder aufnimmt,
ergiebt sieb, dass zwei Thatsaohen durch. Zeugniss klargestellt
worden sind, einmal, dass Lydus, der Sklave des Pherekles, der
Anzeiger war (o /l€V rap a'liOTpaqJa<; atrrov AubO<;; ~v Ö Q>Epe:
KAEOU<,;), zweitens, dass Andokides den Vater aufs Dringendste ge
beten hatte, zu bleiben und den Kampf aufzunehmen (0 be Tre:tO'a<;;
\11t0/lE1Vat Kat ,.111 olX€0'6at q>EuTOVT<X trw). Diese beiden That·
sachen decken sich mit den Behauptungen, die Andokides dem
Zeugenverhör als zU beweisend vorausgeschickt hatte.

Nun ist es an und für sioh schon sonderbar, dass zwei ver
sohiedene Dinge in einem Verhör erledigt werden. Wer das
attische Gerichtsverfahren kennt, weiss, dass die Vernehmung
der Zeugen sich Punkt für Punkt an die einzelnen Behauptungen
der Sprecher innerhalb der Rede anschloss. Wäre es anders
gewesen und hätte man heterogene Dinge gelegentlich zusammen
gelegt, so versteht man nicht, wie man auf halbem Wege stehen
bleiben konnte. Die normale Entwickelung musste danu doch bald
zu dem bequemeren Colleotivverfahren führen, das Zeugenver
nehmung und Plaidoyer von einander trennt. So ist es heute;
in Attika hat man es anders gemacht, wie die Redner lehren.
Und von dieseln Gesichtspunkt ausgehend hat man öfter in den
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Texten den AU!lfall eines MaprupE<,; angenommen j man möge
hierbei erwägen, dass an unserer Stelle vor § 19 die Einführung
der Zeugen in der Handschrift nur durch einen roten Punkt be-
zeichnet i!lt. .

Es ist nöthig, dass wir UDS nunmehr da!l oben ausge!lchrie
bene Stück der Rede genauer ansehen. Beginnen wir mit dem
Satz: oUTOt yap EllllV' AKOU~EVOU Kat AVTOKpaTOpo<,; O'UTY€VEt<,;,
so fragt eIl sich, auf welclle Per~onen wir das an der Spitze
!ltehende Pronomen zu beziehen haben. Die Antwort darauf ist
einigermaasf!Cen selb!ltverständlich: nach grammatiscbem Braucb
gebt OUTOll auf die Vorgenannten , wie nachller ßA€1TET€ Kat
~apTUpE\TE, und deren sind vier: Kallias, Stephano!l, Philippos,
Alexippos. Aber nun kommen die Schwierigkeiten. Denn wenn
der Redner nachher !lagt: TOU ~E.V db€Aqnbou<,; €O'TlV AUTokpa
nup TOU. b€ ado<,; )AKOU~€VO<';, so ist es klar, dass das doppelte
TOU sich nur auf die zwei Letztgenannten beziehen kann. Pbi
lippos und Alexippos müssen gemeint sein. Da fragt man doch,
warum das verwandtschaftliche Verhältniss des Kallias und 8te
phanos nicht in gleicher Weise festgelegt wird. Sind die hei
den Männer so bekannt gewesen, dass man auch ihre engeren
verwandtschaftlichen Beziehungen in ganz Atben genau wusRte?
Das wird kein Verständiger behaupten woUen. Dergleichen mag
in einem Dorf möglioh sein, aber da wäre eil auoh überflüssig
gewesen, den Philippos und Alexippos näher zu beglaubigen.

Wir müssen eine zweite EI'wligung hinzufügen, Die Ver
wandten des Akumenos und Autokrator, zweier Männer, die auf
Grund der Anzeige des Lydus in die Verbannung gingen, konnten
dooh nur bezeugen, wer der Thäter 2 war, der ihre Vettern ins
Elend trieb, Andokides oder ein anderer, Davon, dass Andokides
seinen Vater gebeten hatte zu bleiben, wussten sie nichts, sie
hätten es höohstens duroh Hörensagen erfahren können, und dann
hatte ihre Bezeugung keinen Werth. Trotzdem ist auch über
diese Thatsll.che Zeugniss abj:;elegt worden, wie ans § 19 nnwider
sprechlich hervorgeht. Sehl' wohl aber waren über das Ver
halten des Andokides .dessen eigne Verwandten unterrichtet, die
bei der Unterredung mit dem Vater zugegen gewesen waren: 0
bE TC€iO'a<,; Kai b€o~€vo<,; /lE:tvat TOV m!Tepa €yw fjv ~aAtO'ra,

dm bE. Kai 01 «AAOt O'uYY€V€l<,;. Das Normale ist nun
doch, dass der Redner sich des Zeugnisses der Verwandtschaft
bedient.

Von diesen Erwägungen ausgehend wird man die ganzc
Stelle in folgender Weise zu gestalten haben: 0 bE TCElO'a<,; Kai
bEO/lEVO<,; !l€lVal TOV TCaT€pa h"w nv ~aAtO'To., dra bE Kat 01
«AAot O'uYY€V€l<';' Kai ~ot KaA€t KahAiav Kat LT€lpaVOV.

1 Der Gedanke, dass der Redner, indem er OUTOI sagt, auf die
beiden Gemeinten hinzeigt, ist ausgeschlossen, weil sie noch nicht da
sind (KUAEt).

2 Vgl. 18 Ol<;; 1'I"pOUtlKEt flute'iv /!€V TOV EteA-udl1VTl1 EKelVoUt;;, etbEVl11
Oe /!a>..UJ'tl1, ~ll' ÖVTlV<1 lqIUTOV.
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bann Absatzunu innerhalb uesselben ptmctum rubrum, für
uns das Lemma (MaprupEe;;). Die Verwaudten des Andokides
werden über die behauptete ThatsltChe vernommen. Die Einfüh
rung der Zeugen mit einem einfachen Kai MOl KaAEl findet sich
geradeso noch § 28, §. 46 und öfter.

Nun fährt der Redner fort, indem er sich den Zeugen zu
wendet, die beweisen sollen, dass nicht er sondern Lydus der
Denunziant war: KaAEl öl:: Kai <!>IAlTt'1TOV Kai 'AAEtI1TTTOV' OOTOl
lap EiO'lV' AKou/.lEvoD Kai AUToKpaTopOe;; O"U"flEVEIC;; o'i E<pulOV
Enl ,Tl} AuboD /.lIlVUO"El. ToD /.ll::v &oEA<ptboDC;; EO"nv AUToKpaTwp
ToD bl:: eEioe;; 'AKOU/.lEVOe;;,

Hier ergiebt sich bei unserer Lesung der Vortheil, dass die
Beziehung des OUTOl grammatisch unanstössig wird und die fol
gende Zweitheilung : ToD MEv - ToD b€ sich ganz natürlich an'
schliesst.

Zum mindesten also gehört nach LT€<pavov starke Inter
punction und Intervall j denn will man ein unmittelbar auf die
KAijO"lC;; folgendes Verhör nicht zugestehen, so muss man doch an
nehmen, der Redner habe eine Pause gemacht, etwa bis die beiden
Citirten erschienen waren, und sei dann erst fortgefahren mit den
Worten: KUAEl bl:: Kai <!>iAl'ITnOV Kai ' AMtl'IT1TOV' OUTOl lap KTA.

In § 47 giebt Anqokides eine Liste von den Verwandten, die
auf die Anzeige des. Diokleides hin verhaftet wurden. That
sächlich erscheinen denn hier auch zwei KaAAia.t (0 TllAEKAEouC;;
und 6 'Ah/.lEWVOe;;). Es ist wohl dimkbar, dass einer von beiden
rlerim§ 18 citierte ist. Ein Stephanos wird im §' 48 nicht ge-,,_
nannt; das braucht uns kein Bedenken zu machen, da ja die
ganze Verwandtschaft des Andokides nicht eingesperrt worden ist.

Bonn. L. Rad\}rlllacher,

Zur Kritik der Briefe des Diogenes.

I. Im 36. Briefe findet sich zu Anfang des fünften Para
graphen eine Stelle, die noch immer nicht ganz wiederhergestellt
ist. Diogenes räth einem Kyzikener, seine Land~leute sollten
statt der bisher üblichen Aufschrift: '0 TOU 6ioC;; mXIC;; KaAAl
V1KOe;; 'HpaKAij~ Eve6.bE KaTOlKEI, /..lllbEv EtO"iTw K~KOV auf ihre
Hausthüren schreiben: TTEvia €VSaOE KaTOlKEI, f.!llbl::v eiO"iTw KaKov.
Der Kyzikener weist dies ab, da die Armuth ein Uebel sei. 'Was
bewirkt denn die Armuth', fragt Diogenes, 'dass du sie ein Debel
nennst'? 'Hunger, Kälte und Verachtung', erwidert jener. Und
nun heisst es weiter: an' OUbEV lE TOUTWV wv <pile;; 1TEvia bp~

OUTE Al/.lOC;;· nOAAU rap EV Tfj lij <PUETlXl bl' WV Ö TE A1MOC;;
SEpanEUETlXl TO TE ",Dxoe;;, E1TEI oubl:: Ta aAOla l\!/.lva ovra
alO"e6.vETal ",UXOUC;;. Hertlein in Hermes IX (1875) 361 und
Bücheler im Rh. Mus. XXXIV (1879) 350 haben heide bp~ aus
dem überlieferten apa richtig emendirt. Ersterer giebt Hercher
in der Annahme einel' Lücke vor OUTE A1MOC;; Recht und ergänzt
und conjicil't OUTE ",Dxoe;; OUTE Al/.lOV. Dem stimmt Schafstädt




